
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/1/18 5Ob17/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1962

Norm

ABGB §1062

ABGB §1419

RatenG §3

Rechtssatz

Terminverlust kann geltend gemacht werden, wenn der Ratenkäufer erklärt, die Sache nicht anzunehmen. In diesem

Falle genügt wörtliche Anbietung.

Entscheidungstexte

5 Ob 17/62

Entscheidungstext OGH 18.01.1962 5 Ob 17/62
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